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à'uQ voyuAE. d'est le cas en particulier clos («mimes et tilles eiresinte», qui se

xrêseànt à là Naternits à I» veille às leurs conobos, et que l'lrnmunits iàriZit
<le renvoyer.

da loi Aouevoisc, il est vrai, connaît lu limitation; elle sxÍAe pour i'aâ-
mission à l'llôpital le permis cl'ètablissemont ou cle séjour, pour lu Kalornitc
un séjour <ls trois mois; muis elle eouuuit aussi les eus à'urZsuee, et lu plupurt
clos meciocins, se plagant uu point cle vue àu maiacis et cle l'enseiAneiuent, re-
lusent rursment le eertitleut qui luit ouvrir les portes uu patient, des eus

à'urg'Enes qui àevruisut être exceptionnels sont ainsi cloveuus «l'une krêqnenes
inquiétante, st l'aàinistration s'est vue plusieurs lois àans I'MiZation cle

rappeler aux moclecin.s <>ue lu ciroonspeetion est une vertu nécessaire uu eitoven
konctionnairs ou prutieien.

du es qui concerne les muluclss renvoyés cle l'êtruuAer, denève u clêjà -le-
manâè «jue los frais «le leur llospital dation Lussent rembourses pur les cantons
cl'orÌAÌue, mais «ans succès, du loi cle 1875 ne connaît pus les temperaments et
luvori.se ainsi les repouse.s nèZativos clu (lonseil lèclsrul. On suit que le lèK'is-
lsteur procccle volontiers par brèves sentences, uplrorisrnes, proclumution île

principes A'ènêruux, laissant au temps et à l'expsrience le soin cl'uppurter les
limitations et cle «tresser lu liste cl«« exceptions, de moment ne serait-il pas
venu cle luire pu.sser lu loi cle 1875 au crible cle lu critique et cl'introcluire à

l'article premier ces simples mots: „Domiciliés ou en séjour", après lu mention
clés „ressortissants «Z'antre» cantons"? (lette revision clu texte ouvrirait lu porte
aux exceptions .justifiées et «tonnerait à Genève une sutisluction clout les ellets
s'êtsnclraisnt suns clout«! clans tout le clomaine «le l'ussistunce.

Der zweite Ariegswinter und das Armenwesen.
Tie Armendirektion des Kantons Bern bestimmte als Thema der diesjährigen

Armeninspektorenkonferenzen: „Ter zweite Kriegswinter und das Armen-
Wesen." Wir entnehrnen dem Referat des Herrn Pfarrer BIa t t n er,
Bezirksarmeninspektor in Viel, das uns gütigst zur Verfügung gestellt wurde, die
folgenden Ausführungen.

Ein zweiter Kriegswinter steht vor der Tür, und wenn der erste unendlich
viel Not und Elend mit sich im Gefolge führte, — der zweite wird es noch
in vermehrte m Maße tun. Von allem Anfang an war ja das Bestreben der
Kriegführenden darauf gerichtet, einander nicht nur militärisch zu vernichten,
sondern einander auch wirtschaftlich nach Kräften Abbruch zu tun. Allein im
Laufe des Krieges steigerte sich diese letztere Tendenz immer mehr und ließ die
Gegner zu Maßnahmen greifen, die mehr und mehr auch das Wirtschaftsleben
der Neutralen in Mitleidenschaft zogen und die Zufuhr von Rohmaterialien und
Nahrungsmitteln zu unterbinden drohten. Was das für ein Binnenland wie das
unsrige bedeutet, das seit dem Eingreifen Italiens in den Krieg nun völlig von dem
lodernden Feuersbrand des europäischen Krieges sich umzüngelt sieht, zeigen uns die
langwierigen Verhandlungen des Bundesrates mit beiden Mächtegruppen. Es
unterliegt Wohl keinem Zweifel, daß infolge der Erschwerung des Imports der
nötigen Rohstoffe ein beträchtlicher Teil unserer industriellen Etablissemente ihre
Arbeitszeit erheblich wird reduzieren müssen. So werden wir mit einem
vermehrten Lo h n a u s f a Il und mit einer Z u n a h m e d e r A r b e i t s -

lo sig keit zu rechnen haben, gerade in einem Moment, wo infolge der
Unterbindung der Einfuhr die Lebens m ittelpreife neuerdings eine
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P r e i s st e i g e r u n g erfahren werden. So wird denn die Zahl derjenigen, die

für ihren Lebensunterhalt nicht mehr aufzukommen vermögen, für den zweiten
Kriegswinter eine erheblich größere sein, als dies im Laufe des Winters 1914/15,
der Fall war.

Eine Vermehrung der aus dieser Situation erwachsenden Lasten fällt um
so schwerer ins Gewicht, als gerade in den Gemeinden mit vorzugsweise
industrieller Bevölkerung die zur Verfügung stehenden Mittel
eine st a r k e Verminderung aufweisen werden. Der Steuerertrag wird
fraglos einen großen Ausfall erzeigen, und eine allgemeine Sammlung freiwilliger

Gaben führt nicht immer zum Ziel. Unter diesen Umständen erwächst den

Organen der Armenpflege die gebieterische Pflicht, die v o r h a n d e n e n M i t -

tel zusammenzuhalten, nicht in dem Sinne, daß sie nun knorzen und
Rappen spalten, wo Hilfe dringend not tut, Wohl aber in dem Sinne, daß sie

alle ihnen vorgelegten Fälle scharf unter die Lupe nehmen und die Verhältnisse
nach allen Richtungen hin genau untersuchen. Gilt es auf der einen Seite die
Notleidenden vor gewissenloser Ausbeutung zu schützen, so ist es auf der andern
Seite nicht weniger nötig, der Ausbeutung der öffentlichen Mittel durch skrupellose

Elemente entgegenzutreten.

In erster Linie werden die Armenbehörden darauf bedacht sein müssen, die

Beschaffung der u n e n t b e h r I i ch st e n L e b e n s m i t t e I an die Hand
zu nehmen, und dies Würde Wohl am zweckmäßigsten dadurch erreicht werden,
daß die Gemeinden sich ämterweise zu Verbänden zusammenschließen und mit
den in Frage kommenden amtlichen Instanzen und wirtschaftlichen Organisationen

ins Einvernehmen setzen würden. Im fernern ist eine Vermehrung der
bestehenden Suppenanstalten und Volksküchen anzustreben.

Nicht weniger drückend als die Sorge für die Nahrung wird im kommenden
Winter die Sorge für den Mietzins auf vielen Familien lasten. Freilich

wird jeweilcn genau untersucht werden müssen, ob es sich um eine mitunter
geltend gemachte bequeme Rechtsauffassung oder um wirkliche Not handelt. Auch
hier drängt die Not der Zeit zu einer dem Belieben des Einzelnen und damit
schwanker Willkür entrückten Lösung der Frage, die in verschiedener Weise
versucht wurde lNeuenburg, Zürich).

Neber den Bestrebungen, der vorhandenen Not zu steuern, darf aber eines
nicht vergessen und vernachlässigt werden: die Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit, die in diesem Winter die Zahl der der öffentlichen
Fürsorge Anheimfallenden in unheimlicher Weise zu vermehren droht. Daher:
Korrektionen, Bauten, Bodenverbesserungen z Gartenland für Bedürftige usw.

So wenig aber die Armut als eine Erscheinung für sich betrachtet,
sondern erst im Zusammenhang mit der ganzen wirtschaftlichen und sozialen Struktur

einer Zeitepoche richtig erfaßt werden kann, so wenig darf auch ihre
Bekämpfung nur einseitig als die alleinige Aufgabe der
Armenbehörden betrachtet werden. Sie wird dann erst von Erfolg begleitet
sein, wenn alle maßgebenden Instanzen von dem „Salz sozialen Pflichtgefühls
und sozialer Organisationskraft" durchdrungen, Hand in Hand arbeiten, um der
drohenden Not zu begegnen. Hier empfand man den Mangel einer
Bundesarmenpflege, an deren Stelle dann die „Interkantonale Vereinbarung über die
wohnörtliche allgemeine Notunterstützung" trat.

Allein wir bedürfen der starken Hand des Bundes auch, um dem skrupellosen
Leb ens mittelwucher zu wehren, der alle Maßnahmen der

Armenbehörden illusorisch macht. Jede Gruppe, unbekümmert um das Ganze,
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sieht auf ihren Nutzen! bezeichnenderweise sind die bürgerliche und
genossenschaftliche Geschäftsmoral dabei durchaus nicht von einander verschieden.

Anderseits muß allen Ernstes gefordert werden, daß die Genußsucht
bekämpft wird, und daß die Regierungen auch entsprechende
Maßnahmen ergreifen, um der Genußsucht zu steuern (Verweigerung der
Tanzanlässe, frühere Ansehung der Polizeistunde).

Endlich darf noch ein Punkt erwähnt werden: die Schweiz sorgt für viele
Menschen draußen auf den Kriegsschauplätzen — das ist ihr schönes Recht. Aber
das Banner weitherzigerHumanität soll auch über dem Schweizer

flattern. Es gilt auch für unsxr Land: „In Stunden der Entscheidung wird
dem Volk die Siegespalme zuteil, das, am stärksten von dem kategorischen
Imperativ sozialer Pflicht durchdrängen, im Kampfe gegen menschliches Elend die
größten Erfolge aufzuweisen hat, den Schutz der Armen und Notleidenden am
wirksamsten durchzuführen vermag." (1. sH

Glarus. Um das stete Anwachsen der Ausgaben sür das Armenwesen

zu erklären, hat das kantonale Departement die lokalen Armenbehörden
eingeladen, in jedem einzelnen Unterstützungsfall die Ursachen der Dürftigkeit
festzustellen. Das eingelangte Material läßt als Hauptgrund an der wesentlichen

Steigerung die a l l g e m e i n e Teuer u n g erscheinen, welche die
Anstaltskostgelder in die Höhe trieb und sich auch auf dem Gebiete der Privatversorgungen

und der Hausunterstützungen fühlbar machte, und neben der Steigerung
der Taxen ging eine Vermehrung der verschiedenen Versorgungsarten einher.
Während z. B. 1904 694 Personen versorgt waren, für die nach Armengesetz
Staatsbeiträge bezogen wurden, stieg die Zahl dieser Personen bis 1969 auf 873
und 1913 sogar auf 941: die Beiträge des Staates für diese Versorgungen
betrugen 1904: 81,692 Fr., 1909: 95,812 Fr. und 1913: 107,581 Fr.

Als Ursachen des erheblichen Anwachsens der Zahl der versorgten Personen
nennt der Bericht das Schwinden des S o l i d a r i t ä t s g e f ü h l s in den

Familien, sowohl hinsichtlich der Eltern- als auch der Kinderpflichten, den R ü ck -

gang des Sinnes für Einfachheit und rationelle Lebensweise, die
direkten und indirekten Folgen der T r u n k s u ch t. Was den letztgenannten
Punkt betrifft, so beklagt der Bericht die Tatsache, daß meistenorts nicht schon

eingeschritten wird, wenn die Gefahr der Verarmung droht, sondern erst, wenn
die Verarmung perfekt ist. Endlich betont der Bericht, daß heute viele
Versorgungen erfolgen, von denen man in früheren Zeiten ohne weiteres abgesehen
hätte, daß also mit andern Worten das soziale Gewissen eine erfreuliche
Vertiefung erfahren hat - - erfreulich auch dann, wenn sie Mehrkosten nach sich zieht.

Diese Kennzeichnung der tieferen Ursachen gilt natürlich nicht nur für das
Glarnerland, und es erscheint uns als ein aussichtsloses Beginnen, ihre Richtigkeit

anzuzweifeln, wie dies ein Einsender in den „Glarner Nachrichten" (Nr. 201
und 202) tut. Er bestreitet, obwohl er die klar zutage liegenden Symptome nicht
wegzudisputieren wagt, „daß das moralische Niveau unseres Volkes bis ins
einzelne Individuum hinein gesunken oder im Sinken begriffen sei": gewiß trugen

Liederlichkeit und Schwinden des Zusammengehörigkeitsgefühls auch einen
Teil der Schuld: ob aber die Schuld einzig beim Volk in den Kreisen liegt, die
es direkt betrifft, und nicht auch ein wenig bei den Behörden, die nicht bloß Rechte
haben, sondern auch Pflichten? Der Einsender tadelt scharf die auch vom
Departementsbericht gerügte Laxheit so vieler Armcnbehörden gegenüber den Trinkern.

Für das Schwinden des Zusammengehörigkeitsgefühls will er nicht die
einzelnen Glieder der Gesellschaft allein, sondern zum großen, ja zum größten
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